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 Beschlussempfehlung
 des Petitionsausschusses (2. Ausschuss)

 – Sammelübersicht 495 zu Petitionen –

 Der Bundestag wolle beschließen,

 die  in  der  nachfolgenden  Sammelübersicht  enthaltenen  Beschlussempfehlungen
 des Petitionsausschusses zu Petitionen anzunehmen.

 Berlin, den 7. November 2012

 Der Petitionsausschuss

 Kersten Steinke
 Vorsitzende



Drucksache 17/11359 – 2 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
S a m m e l ü b e r s i c h t  495 
 
 
 
über die vom Petitionsausschuss behandelten Petitionen 
 
 
 
– Beschlüsse vom 7. November 2012 (Protokoll Nr. 17/73) – 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung 1 
 
Die Petitionen 
a) der Bundesregierung – dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales – als Material zu 

überweisen, 
b) den Fraktionen des Deutschen Bundestages zur Kenntnis zu geben 
 
 

Inhalt der Eingabe Zuständige oberste 
Bundesbehörde 

Regelungen zur Altersrente 
 

BMAS 

 
Lfd. 
Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des 
Einsenders 

1 Pet 3-17-11-8222- 
019854 

24646 Warder 

Lfd. 
Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des 
Einsenders 

2 Pet 3-17-11-8222- 
040150 

67591 Offstein 

 
 
 
Beschlussempfehlung 2 
 
Die Petitionen 
a) der Bundesregierung – dem Bundesministerium für Gesundheit – als Material zu 

überweisen, 
b) den Fraktionen des Deutschen Bundestages zur Kenntnis zu geben 
 
 

Inhalt der Eingabe Zuständige oberste 
Bundesbehörde 

Heilberufe 
 

BMG 

 
Lfd. 
Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des 
Einsenders 

3 Pet 2-17-15-2123- 
026476 

57290 
Neunkirchen 

Lfd. 
Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des 
Einsenders 

4 Pet 2-17-15-2123- 
030383 

48249 Dülmen 
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Beschlussempfehlung 3 
 
1. Die Petition 
 a) der Bundesregierung – dem Bundesministerium der Justiz – als Material zu überweisen, 
 b) den Fraktionen des Deutschen Bundestages zur Kenntnis zu geben, 
 soweit eine Verkürzung der Wohlverhaltensphase gefordert wird, 
2. das Petitionsverfahren im Übrigen abzuschließen 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des Einsenders Inhalt der Eingabe Zuständige 
oberste 
Bundes-
behörde 

5 Pet 4-17-07-3110- 
023738 

14467 Potsdam Verbraucherinsolvenzverfahren  BMJ 

 
 
 
Beschlussempfehlung 4 
 
1. Die Petitionen 
 a) der Bundesregierung – dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung –  

als Material zu überweisen, 
 b) den Fraktionen des Deutschen Bundestages zur Kenntnis zu geben, 
 soweit es die Fortführung der Ausstattung von Fahrzeugen des Fernverkehrs mit Stand- 

klimaanlagen im Rahmen eines erneuten Förderprogramms betrifft, 
2. die Petitionsverfahren im Übrigen abzuschließen 
 
 

Inhalt der Eingabe Zuständige oberste 
Bundesbehörde 

Straßengüterverkehr 
 

BMVBS 

 
Lfd. 
Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des 
Einsenders 

6 Pet 1-17-12-9203- 
030929 

28329 Bremen 

Lfd. 
Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des 
Einsenders 

7 Pet 1-17-12-9203- 
036310 

40699 Erkrath 
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